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Der beschränkt-öffentliche Weg Nr. 127 (Fl.Nr. 2163/73, Gmkg. Landshut) ist derzeit 

straßenrechtlich als Gehweg ausgewiesen. Es ist beabsichtigt, die Widmungsbeschränkung auf 

einen gemeinsamen Geh- und Radweg zu erweitern. Aufgrund der eher geringen 

Frequentierung und der vorhandene Breite des Verbindungsweges (Mindestbreite von 2,50 m 

ist gegeben) ist eine gemeinsame Nutzung als Geh- und Radweg möglich. 

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Widmung, insbesondere die dingliche 

Verfügungsbefugnis über den Straßengrund (Art. 6 Abs. 3 Alt. 1 BayStrWG), sind erfüllt.  

 

 

 

Abb. 1 Geobasisdaten©Bayerische Vermessungsverwaltung 2025 
 

 

I. Beschlussvorschlag:  

 

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen. 
 

2. Bei der im beigefügten, einen Bestandteil dieses Beschlusses bildenden Lageplan orange 

gekennzeichneten Fläche in Abb. 1 wird die Widmungsbeschränkung „Gehweg“ in „Geh- 

und Radweg“ geändert. 
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